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— 333 ¦ -
fcen ein. Die Slrtitterie fucbt ftcb gwifcben ben SJtaf*
fen aufguftetten.

8. SJtoment.

Die 2. Srigabe bringt, gefolgt oon ber Eaoatterie,
gegen Edwpl unb Sreite »or, um ben gehb »on
bort gu »ertreiben. Einige 3agerfompagnien ber

britten Srigabe befefcett ben Stiggenbübt.
Die EaPaUerie perfotgt bis gegen SJtägenwpt.
Dießmal batten wir bie Stechnttng obne ben Hin*5

met gemad)t; fcbon in ber Stacht oom 10. auf ben

11. begann eh wabrbaft fünbftutblid)er Stegen, ber

obne Unterbrechung bis Stachmittags beS 11. bauerte
unb ber alle SÖBege grunbloS machte, bie ohnehin

naffe Umgehung »on SJtettingen in einen ©umpf »er=
wanbelte unb bemmenb in SltleS eingriff. Die $on*
tonSbrüde oberhalb SJtettingen fonnte trofc alter 3tn=

ftrengungen ber wadern ©enfetruppen nicht in ber

beftimmten Beit fertig werben, bie äBagen »erfanfen
bis an bie Stchfen in ben bobentofen SJtoraft; bie

SßontonS unb baS gefammte SJtateriat mußten »on
Hanb an baS Ufer getragen werben. Demgufotge
würbe bie DiSpofttion babin abgeänbert, baß baS

Deboud)fren auS SJtettingen fiattfanb; natürlich litt
baS ©ange barunter. Stach 12 Ubr würbe bie Ue*

bttng abgebrochen. Die fämmttichm Sruppen würben
in baS Dft= unb SBeftforp« georbnet uttb begogen

ibre KantonnementS, baS DftforpS auf bem rechten,
baS SBeftforpS auf bem tinfen Steußufer.

(gortfe§ung folgt.)

fitterarifcheö.

Sammlung ber in Äraft befiebenben ©efe^e1 IBe-
fchlüflTe, JUerorbnungen unb Uarfchriften bee
töunbes über ha« ftymti). Jttititarwefen bi*
3um 31. 3uli 1860.

Herausgegeben uttb gufammengeftetlt unter SJttt*

wirfung fchweig. SJtititärPerwaltungen.
Sem. E. Stauer. 612 ©eiten.

Diefe B«fammenftettung bitft einem wirftichen Se=

bürfniß ab. Durdj bie Steorganifation unfereS SBebr*
WefenS in golge ber neuen SunbeSeinrichtttngen ftnb
eine SJtenge biSber gültiger Sorfchriften babin ge=

faüen, neue bagegen entftanben unb biefeS gange
SJtateriat oon ©efefcen, Sefchlüffen, Serorbnuugen
ic. lag gerftreut in mehr als 10 ©efefceSbänben, fo
ba% man fiunbenlang oft nach biefer ober {euer Se=

ftlmmung fttcben mußte, bie man gerabc gebrauchte.
Stun ift biefeS Süchtein ba, bat in woblgeorbneter
Steibenfotge SltleS enthalt, waS noch an ©efefcen oon
früherer ©üttigfeit bat, waS anbererfeitS feit 1850
neu beftimmt worben ift. E« gerfättt in 13 Stb=

fchnitte. 1) Drganifatorifche«, 2) 2Bebrpftfcht«ent=
hehung, 3) 3Jtannfct,aft«ffala, 4) Sefteibung, Sewaff=
nung unb 3lu«rüftung, 5) ©eniewefen, 6) Stefruti=

rung unb Unterricht, 7) SBaffenfommanbanten unb
3ufpeftoren, 8) Steoifton«wefen, 9) ©trafrecht«pftege,

10) Stegtemente unb Drbonnattgen, 11) ^uloerregat,
12) SJtititärtranSport, 13) Stachtrag. SBfr baben
fein ©efefc »ermißt »on SBicbttgfeit unb ba bie Herren
Herausgeber beabftchtigen, Jährlich eine« Stachtrag

gu geben, ber bie im laufenben 3abr erfcbienenen

neuen Serorbnttngen k. entbätt, fo wirb baS ©ange
fietS »ottftänbig fein. Der Drud ift fattber, ber

$reis biüig. SBir bürfen baber mit »otlem Sted)t

baS fteine SBerf jebem Dfftgier gur Stnfchaffung cm*

pfebten; er wirb nicht fcbwer baran tragen unb bei

mattdjer ©etegenheit bürfte er frolj barüber fein.

£>aö miUtärtfche Zeichnen int &erfaältni$ %n

nnferm $>iiltgfnftem.

(gortfe&ung.)

y. Hiemit wäre bie ©ache überftd)tlich gufammen*

geftettt; nun liegt aber begüglich ber fubjeftioen Sei*

ftungen gwifdjen Stutt unb StichtS einer* unb ber

höchfien fünftlerifchen gertigfeit attberfeitS eine mäch*

tige Kluft, bie wir approrimati» in gelber einleiten
muffen, wenn wir nachher in Kürge ein fategorifcheS

SJtinimttm ftriren wollen. SBir unterfcheiben:

a. Eine Betchnting erfennen, beißt, ftch einen ober*

ffächtichen Segriff »on bem ©egenftänbe machen,

welcher burch biefelbe bargeftetlt ift; ein Kinb er*
fennt eine Betonung, wenn eS ftd) niebt täufebt, in*
bem eS. au«fpricbt: ,,ba« ift ein SJtann, bat ift ein

«ßferb« jc.
' b. Eine Beichnung tefen, heißt, ftd) Pon {eber Eh*

geltjeit berfelben, fo gu fagen »on {ebem ©trich, eben

fowobl Wie »om Bufammenbange be« ©äugen ftare
Stechenfchaft ablegen. Da« Kinb, welcbe« g. S. {e=

ne« Sruftbilb at« bat Portrait feine« Sater« er*

fennt, unb babei bemerft, er habe feine Seine, ift
auf gutem 2Bege, bie Beichnung tefen gu lernen.

Der Dfftgier, weiter ftcb »on alten Sheilen eher

SJtititärfarte Stechenfchaft gu geben weiß, ba^ er bie

Höben unb Siefen, bie Ebenen unb Sergabbänge in
ihrer wahren ©cftalt ftch »orftettt, baß er bie ©ang*
barfeit unb Sertbeibigung«fäbigfeit ber Unebenheiten,

ber ©ümpfe, ber ©ewäffer, gttrtben, Srüden ic. für
biefe ober Jene Sruppe rafch au« ber Karte erfennt,

baß er »ietteicht auch noch ftch ein Urtbeit über an*

ftoßenbe, niebt auf ber Karte »ergeiebnete ©egenben

gu hüben »ermag, ber fann feine Karte tefen unb

wenn er aud) be«balb lange noch fein Beid)ner ift.
Unmittelbar an ba« Sefen einer Beichnung fchließt

ftd) an:
c. Da« Seurtheiten ber Beicbnuug bittftchttich ihrer

Sticbtigfeit unb SJtögticbfeit ober Unmöglichkeit, eine

»om Sefen ber Beichnung beinahe ungertrennlicbe ger*

tigfeit, welcbe burch gleiß, ©tubium unb gute, na*

menttid) münbtlche Stnteitung, obfdjon fcbwer, htmer=

bin noch erlangt werben fann, ohne wirflid) felbft

Beiebnen gu lernen. SJtititärifcb ift biefe gertigfeit
febr wefentltcb; benn e« gibt glätte unb Karten,
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tzen ein. Dte Artillerie sucht sich zwischen den Massen

aufzustellen.
8. Moment.

Die 2. Brigade dringt, gefolgt von der Cavallerie,
gegen Eckwyl und Breite vor, um den Feind von
dort zu vertreiben. Einige Jägerkompagnien der

dritten Brigade besetzen den Niggenbühl.
Die Cavallerie verfolgt bis gegen Mägenwyl.
Dießmal hatten wir die Rechnung ohne den Himmel

gemacht; schon in der Nacht vom 10. auf den

11. begann ein wahrhaft sündfluthlicher Regen, der

ohne Unterbrechung bis Nachmittags des 11. dauerte
und der alle Wege grundlos machte, dte ohnehin
nasse Umgebung von Mellingen in einen Sumpf
verwandelte und hemmend in Alles eingriff. Die
Pontonsbrücke oberhalb Mellingen konnte trotz aller
Anstrengungen der wackern Genietruppen nicht in der

bestimmten Zeit fertig werden, die Wagen versanken
bis an die Achsen in den bodenlosen Morast; die

Pontons und das gesammte Material mußten von
Hand an das Ufer getragen werden. Demzufolge
wurde die Disposition dahin abgeändert, daß das

Debouchiren aus Mellingen stattfand; natürlich litt
das Ganze darunter. Nach 12 Uhr wurde die

Uebung abgebrochen. Die sämmtlichen Truppen wurden
in das Ost- und Westkorps geordnet und bezogen

ihre Kantonnements, das Ostkorps auf dcm rechten,
das Westkorps auf dem linken Reußufer.

(Fortsetzung folgt,)

Literarisches.

Sammlung der in Kraft bestehenden Gesetze, Ge-
schlösse, Verordnungen und Vorschriften des
Sundes über das schweiz. Militärwesen bis

zum 31. Juli i860.
Herausgegeben und zusammengestellt unter

Mitwirkung schweiz. Militärverwaltungen.
Bern. C. Rätzer. 612 Seiten.

Diese Zusammenstellung hilft einem wirklichen
Bedürfniß ab. Durch die Reorganisation unseres
Wehrwesens in Folge der neuen Bundeseinrichtungen sind
eine Menge bisher gültiger Vorschriften dahin
gefallen, neue dagegen entstanden nnd dieses ganze
Matertal von Gesetzen, Beschlüssen, Verordnungen
:c. lag zerstreut in mehr als 10 Gesetzesbäudeu, so

daß man stundenlang oft nach dieser oder jener
Bestimmung suchen mußte, die man gerade gebrauchte.
Nun ist dieses Büchlein da, das in wohlgeordneter
Reihenfolge Alles enthält, was noch an Gesetzen von
früherher Gültigkeit hat, was andererseits seit 1850
neu bestimmt worden ist. Es zerfällt in 13
Abschnitte. 1) Organisatorisches, 2) Wehrpflichtsenthebung,

3) Mannschaftsskala, 4) Bekleidung, Bewaffnung

und Ausrüstung, 5) Geniewesen, 6) Rekrutirung

und Unterricht, 7) Waffenkommandanten und
Inspektoren, 8) Revisionswesen, 9) Strafrechtspflege,

10) Réglemente und Ordonnanzen, 11) Pulverregal,
12) Militävtransport, 13) Nachtrag. Wir haben
kein Gesetz vermißt von Wichtigkeit und da die Herren
Herausgeber beabsichtigen, jährlich einen Nachtrag
zu geben, der die im laufenden Jahr erschienenen

neuen Verordnungen zc. enthält, so wird das Ganze
stets vollständig sein. Der Druck ist sauber, der

Preis billig. Wir dürfen daher mit vollem Recht

das kleine Werk jedem Offizier zur Anschaffung
empfehlen; er wird nicht schwer daran tragen und bei

mancher Gelegenheit dürfte er froh darüber sein.

Das militärische Zeichnen im Verhältniß zu

unserm Milizsystem

(Fortsetzung.)

7. Hiemit wäre die Sache übersichtlich zusammengestellt;

uun liegt aber bezüglich der subjektiven

Leistungen zwischen Null und Nichts einer- nnd der

höchsten künstlerischen Fertigkeit anderseits eine mächtige

Klnft, die wir approximativ in Felder eintheilen

müssen, wenn wir nachher in Kürze ein kategorisches

Minimum firiren wollen. Wir unterscheiden:

«. Eine Zeichnung erkennen, heißt, sich einen

oberflächlichen Begriff von dem Gegenstande machen,

welcher durch dieselbe dargestellt ist; ein Kind
erkennt eine Zeichnung, wenn es fich nicht täuscht,

indem es ausspricht: „das ist ein Mann, das ist ein

Pferd" :c.
' b. Eine Zeichnung lesen, heißt, sich von jeder

Einzelheit derselben, so zu sagen von jedem Strich, eben

sowohl wie vom Zusammenhange des Ganzen klare

Rechenschaft ablegen. Das Kind, welches z. B.
jenes Brustbild als das Portrait seines Vaters
erkennt, und dabei bemerkt, er habe keine Beine, ist

aus gutem Wege, die Zeichnung lesen zu lernen.

Der Offizier, welcher sich von allen Theilen einer

Militärkarte Rechenschaft zu geben weiß, daß er die

Höhen und Tiefen, die Ebenen und Bergabhänge in
ihrer wahren Gestalt sich vorstellt, daß er die Gangbarkeit

und Vertheidigungsfähigkeit der Unebenheiten,

der Sümpfe, der Gewässer, Fürthen, Brücken zc. für
diese oder jene Truppe rasch aus der Karte erkennt,

daß er vielleicht auch noch sich ein Urtheil über

anstoßende, nicht auf der Karte verzeichnete Gegenden

zu bilden vermag, der kann seine Karte lesen und

wenn er auch deshalb lange noch kein Zeichner ist.

Unmittelbar an das Lesen einer Zeichnung schließt

sich an:
«. Das Beurtheilen der Zeichnung hinsichtlich ihrer

Richtigkeit und Möglichkeit oder Unmöglichkeit, eine

vom Lesen der Zeichnung beinahe unzertrennliche

Fertigkeit, welche durch Fleiß, Studium und gute,

namentlich mündliche Anleitung, obschon schwer, immerhin

noch erlangt werden kann, ohne wirklich selbst

Zeichnen zu lernen. Militärisch ist diese Fertigkeit

sehr wesentlich; denn es gibt Pläne und Karten,


	

